
Gesetzlichkeit auf allen Gebieten und allen Ebenen 
zu sein, dafür zu sorgen, daß die Gesetze von allen 
Organen, von Funktionären und Bürgern gewissen
haft befolgt werden. „Unsere Erfahrungen haben 
gezeigt“, führte Genosse Otto G r o t e w o h l  auf 
der 3. Parteikonferenz aus, „daß die Feinde unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates schon die geringste 
Schwächung unserer Gesetzlichkeit für ihre 
schmutzige und zersetzende Tätigkeit aus
nutzen. Deshalb muß auf die geringste Un
ordnung, auf die geringste Abweichung von 
der gewissenhaften Befolgung unserer Gesetze 
genau geachtet werden. Das zeigt, welche große 
Verantwortung die Organe unserer Volkspolizei 
und Staatssicherheit für den Schutz der Rechte der 
Bürger, die Beachtung unserer Rechtsnormen und 
für die Zerschlagung der Angriffe der Agenten und 
Saboteure auf unsere sozialistische Staats- und 
Rechtsordnung tragen. Weiterhin setzt die Gesetz
lichkeit voraus, daß nicht nur die Tätigkeit der 
Justizorgane, sondern alle Organe des Staates, die 
Tätigkeit aller Wirtschafts- und gesellschaftlicher 
Organisationen auf dem Gesetz beruht, daß die 
Durchführung der Gesetze und der'auf ihr beruhen
den Rechtsakte von ausnahmslos allen Staatsfunk
tionären gefordert wird und daß es niemandem 
gestattet ist, Willkürakte zu verüben.“14 
Genosse Grotewohl forderte von der Staatsanwalt
schaft, daß sie die ihr übertragene Funktion voll 
wahrnimmt, mit aller Konsequenz für die Durch
führung der Gesetze sorgt und die Rechte der 
Bürger unter ihren Schutz nimmt. Die Einhaltung 
der Gesetzlichkeit als Wesensbestandteil unserer 
Demokratie, die Wahrung seiner Rechte muß jedem 
Bürger unserer Republik die feste Gewißheit ver
mitteln: „Mein Staat ist ein gerechter Staat“15. 
Das Gericht, jahrhundertelang ein Instrument der 
Unterdrückung des Volkes, ist durch die Politik 
der Partei ein Instrument der Massen, ein Organ 
zur Verwirklichung und zum Schutz ihrer Inter
essen geworden. Diese Stellung des Gerichts fest 
im Bewußtsein der Bürger zu verankern, die über
kommene Isolierung der Justiz vom Volk vollends 
zu überwinden und das Gericht zu einem Organ 
der Heranziehung der Werktätigen an die Leitung 
und Lenkung des Staates zu machen, war immer 
das Bestreben der Partei. Dem dienten die außer
ordentlich breite Einbeziehung der Schöffen in die 
gerichtliche Tätigkeit, ihre gleichberechtigte 
Stellung neben dem Richter und ihre direkte Wahl 
durch die Bevölkerung. Dem dient auch die vom 
V. Parteitag vorgeschlagene Richterwahl, die „das 
breite Interesse und das Gefühl der Verantwort
lichkeit des Volkes für seine Gerichte“16 wie umge
kehrt die Verantwortung der Richter vor der Be
völkerung heben, die Gerichte fest in das politische 
Leben einbauen und die Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Organen zu einem Bestandteil ihrer 
Arbeit machen soll.
Aus dem hier angeführten, bei weitem nicht voll
ständigen Material offenbart sich eine klare Linie 
in der Politik der Partei zu den Fragen des Rechts, 
der Gesetzlichkeit und Justiz. Diese Linie gipfelt
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im Beschluß des Staatsrates über die weitere Ent
wicklung der sozialistischen Rechtspflege vom 
30. Januar 1961. Es ist für unseren Staat sympto
matisch und zeigt, welche Bedeutung er der Rechts
pflege zuerkennt, daß sich dieses neue, unter der 
Leitung des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees 
stehende Organ bereits zu Beginn seiner Tätigkeit 
mit den Fragen der Gesetzlichkeit und des Rechts, 
seiner richtigen Anwendung und Weiterentwick
lung befaßt. Dieser Beschluß vertieft die von der 
Partei bisher herausgearbeitete Linie, konkretisiert 
sie, kennzeichnet die Entwicklung der Rechtspflege 
und ist die konkrete Anwendung der Programmati
schen Erklärung des Staatsrates auf dem Gebiet 
der Justiz. Jede Annahme, daß damit eine Korrek
tur der Strafpolitik eingeleitet worden wäre, ist 
daher grundfalsch.
Der Beschluß des Staatsrates verlangt eine neue 
Qualität der Arbeit der Justizorgane; erführt durch 
seine Forderungen andererseits die Justizorgane 
auch selbst dorthin. Sein Verlangen nach unbe
dingter Einhaltung der Gesetzlichkeit durch Beach
tung und Ermittlung aller Umstände, der Bedin
gungen unserer Zeit, der Kraft und Fähigkeit der 
Gesellschaft zur selbsttätigen Überwindung nega
tiver Erscheinungen wird notwendigerweise dazu 
beitragen, noch vorhandene Elemente formaljuristi
scher Justizpraxis, das Verharren an Oberflächen
erscheinungen zu überwinden und die Ausmerzung 
subjektivistischer Züge zu beschleunigen.
Der Beschluß verlangt von uns, die Gesetzlichkeit 
nicht als abstrakte Größe zu sehen, sondern ihr 
Wesen von der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung 
der Gesellschaft her zu begreifen und zu erkennen. 
Das zwingt zu einer genauen, allseitigen Unter
suchung, zur Beachtung aller persönlichen, gesell
schaftlichen und politischen Umstände. Erinnern 
wir uns an die Rede des Genossen Walter Ulbricht 
auf dem Festakt zum 10jährigen Bestehen der 
Partei. Hier sagte er, daß es notwendig sei, bei un
seren komplizierten Bedingungen und den daraus 
entstehenden Fehlern einzelner Personen objektiv 
zu untersuchen und nicht gleich von Sabotage zu 
reden, Unklarheiten und dummes Gerede durch 
politische Arbeit und nicht mit Hilfe der Kriminal
polizei zu überwinden. Das gilt heute wie damals; 
ja, man muß diese Frage mit größerem Nachdruck 
stellen. Worum geht es? Es geht darum, daß wir 
die sich aus der Übergangsperiode ergebenden sub
jektiven Schwierigkeiten bei einzelnen Menschen in 
erster Linie durch geduldige, kameradschaftliche 
Überzeugungsarbeit zu überwinden suchen. 
Nehmen wir die im vergangenen Jahr erfolgte so
zialistische Umgestaltung der Landwirtschaft. Es 
ist doch irrig, wollte man annehmen, daß sich mit 
der erfolgten Änderung der sozial-ökonomischen 
Struktur auf dem Dorfe das Bewußtsein der ehe
maligen Einzelbauern sofort und von allein ändert. 
Die persönlichen Interessen der Bauern stehen in 
der ersten Zeit ihrer Mitgliedschaft in der LPG oft
mals in Widerspruch zu den gesellschaftlichen 
Interessen. Das Denken und Handeln des Klein
eigentümers ist nicht sofort überwunden. Daraus 
entstehen Schwierigkeiten in der genossenschaft
lichen Arbeit, in der Leitung der Genossenschaft, in 
der Behandlung genossenschaftlichen Eigentums 
usw.
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